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Firma: ___________________________________________________________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________________________________________ 
 
Land _______________________ PLZ ____________________  Ort _________________________________   
 
Ansprechpartner(in): _____________________Telefon: ____________ E-Mail: _______________________ 
 
EORI-Nr.: ___________________________   Niederlassungsnummer _______________________________  
 
AEO-Bewilligungen: ____________________________ HR + Ust-ID-Nr.: ____________________________ 

 
VOLLMACHT  

 

Für die Erstellung von Ausfuhranmeldungen -AES- 
 

– in direkter Vertretung –        – in indirekter Vertretung – 
 

Hiermit beauftragen und bevollmächtigen wir bis zum schriftlichen Widerruf die Firma  
-Zoll-Service-Krings- (ZSK), Inh. Sven Krings, Schlehdornweg 25, 47647 Kerken 
 

in unserem Namen und für unsere Rechnung gemäß Art. 18 Unionszollkodex auf Grundlage der ADSp (**) die für 
uns ausgehenden Exportsendungen zollamtlich abzufertigen, die Ausfuhranmeldungen zu erstellen, diese 
rechtsverbindlich zu unterzeichnen und alle mit der Zollabwicklung zusammenhängenden Handlungen 
vorzunehmen. 
 

Der Unterzeichner bestätigt: 
 
 Wir sind Ausführer/Verkäufer der anzumeldenden Waren (*). 
 Die Zolltarifnummer und die Warenbeschreibung teilen wir rechtzeitig gesondert mit. Liegt im Zeitpunkt der Ausfuhranmeldung 

keine Zolltarifnummer vor, ist der Bevollmächtigte aufgrund der ihm vorliegenden Informationen zur selbstständigen 
unverbindlichen Ermittlung berechtigt.  

 Der Ausführer der Waren ist verantwortlich, alle zollformalitäten an der EU-Grenze zu erfüllen, um den Ausfuhrnachweis zu 
erbringen 

 Wir verpflichten uns, dem Bevollmächtigten vorhandene oder zu einem späteren Zeitpunkt erteilte, auf uns ausgestellte 
verbindliche Zolltarifauskünfte (VZTA) unaufgefordert zur Verfügung zu stellen sowie den Bevollmächtigten rechtzeitig zu 
informieren, wenn eine verbindliche Zolltarifauskunft ihre Gültigkeit verliert. 

 Soweit wir Inhaber von für die Zollabwicklung relevanten, aktuellen Bewilligungen sind, übermitteln wir diese in Kopie rechtzeitig 
vor Abfertigung. 

 Die Waren sind keine Dual-Use-Güter und unterliegen nicht der Ausfuhrgenehmigungspflicht; andernfalls übergeben wir 
unserem Bevollmächtigten rechtzeitig die erforderlichen Genehmigungen im Original. 

 Bei den Waren handelt es sich, soweit nicht anders angegeben, um Ursprungwaren der EU (*). 
 Verpflichtungen nach dem Außenwirtschaftsrecht unterliegen unserer Verantwortung. Bestehende Embargovorschriften, Verbote 

und Beschränkungen sowie sonstige Beschränkungen, insbesondere aus dem Zollrecht sowie internationaler und/oder politischer 
Maßnahmen zum internationalen Handel, sind eingehalten. 

 Wir übernehmen die Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Echtheit der Unterlagen und Angaben, die für die 
Durchführung der Aufträge erforderlich sind. Ziffer 4.1 Satz 2 ADSp 2017 bleibt unberührt. 

 Der Bevollmächtigte hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen. 
 Wir sind mit Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der vereinbarten vertraglichen Tätigkeiten einverstanden. 

Zur ergänzenden administrativen Unterstützung bedient sich ZSK auf der Grundlage der anwendbaren Datenschutzgesetze eines 
verbundenen Unternehmens mit Sitz in einem Drittstaat. 

 
 
 
 
 
 
___________________     ____________________   ______________________________________ 
Ort, Datum                          Name                                 Firmenstempel / Rechtsverbindliche Unterschrift 
 
(*) Nicht Zutreffendes bitte streichen 
(**) Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). 
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Auszug aus den ADSp – Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 
 
Artikel 23 Haftungsbegrenzungen 
 

23.1 Die Haftung des Spediteurs für Güterschäden in seiner Obhut gemäß § 431 Abs.1, 2 und 4 HGB ist mit 
Ausnahme von Schäden aus Seebeförderungen und verfügten Lagerungen der Höhe nach wie folgt begrenzt: 
 
23.1.1 auf 8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm, wenn der Spediteur 
- Frachtführer im Sinne von § 407 HGB, 
- Spediteur im Selbsteintritt, Fixkosten- oder Sammelladungsspediteur im Sinne von §§ 458 bis  
   460 HGB 
oder 
- Obhutsspediteur im Sinne von § 461 Abs. 1 HGB 
ist; 
 
23.1.2 auf 2 statt 8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm, wenn der Auftraggeber mit dem Spediteur einen 
Verkehrsvertrag über eine Beförderung mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln unter Einschluss einer 
Seebeförderung geschlossen hat und der Schadenort unbekannt ist. 
Bei bekanntem Schadenort bestimmt sich die Haftung nach § 452a HGB unter Berücksichtigung der 
Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen der ADSp. 
 
23.1.3 Übersteigt die Haftung des Spediteurs aus Ziffer 23.1.1. einen Betrag von 1,25 Millionen Euro je Schadenfall, ist 
seine Haftung außerdem begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf einen Betrag von 1,25 Millionen Euro oder 2 
Sonder- ziehungsrechte für jedes Kilogramm, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 
 
23.2 Die Haftung des Spediteurs bei Güterschäden in seiner Obhut ist bei einem Verkehrsvertrag über eine 
Seebeförderung und bei grenzüberschreitenden Beförderungen auf den für diese Beförderung gesetzlich 
festgelegten Haftungshöchstbetrag begrenzt. Ziffer 25 bleibt unberührt. 
 
23.3 In den von Ziffern 23.1 und 23.2 nicht erfassten Fällen (wie § 461 Abs. 2 HGB, §§ 280 ff BGB) ist die Haftung des 
Spediteurs für Güterschäden entsprechend § 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB der Höhe nach begrenzt  
 
23.3.1 bei einem Verkehrsvertrag über eine Seebeförderung oder eine Beförderung mit verschiedenartigen 
Beförderungsmitteln unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm, 
 
23.3.2 bei allen anderen Verkehrsverträgen auf 8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm. 
 
23.3.3 Außerdem ist die Haftung des Spediteurs begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf einen Betrag von 1,25 
Millionen Euro. 
 
23.4 Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden mit Ausnahme von Schäden bei verfügten Lagerungen, 
Personenschäden und Sachschäden an Dritt- gut ist der Höhe nach begrenzt auf das Dreifache des Betrags, der bei 
Verlust des Gutes nach Ziffer 23.3.1 bzw. 23.3.2 zu zahlen wäre. Außerdem ist die Haftung des Spediteurs begrenzt 
aus jedem Schadenfall höchstens auf einen Betrag von 125.000 Euro. 
 
23.4.1 Die §§ 413 Abs. 2, 418 Abs. 6, 422 Abs. 3, 431 Abs. 3, 433, 445 Abs. 3, 446 
Abs.2, 487 Abs. 2, 491 Abs. 5, 520 Abs. 2, 521 Abs. 4, 523 HGB sowie entsprechende 
Haftungsbestimmungen in internationalen Übereinkommen, von denen im Wege vorformulierter 
Vertragsbedingungen nicht abgewichen werden darf, bleiben unberührt. 
 
23.4.2 Ziffer 23.4 findet keine Anwendung auf gesetzliche Vorschriften wie Art. 25 MÜ, Art. 5 CIM oder Art. 20 
CMNI, die die Haftung des Spediteurs erweitern oder zu- lassen, diese zu erweitern. 
 
23.5 Übersteigt die Haftung des Spediteurs aus den Ziffern 23.1, 23.3 und 23.4 einen Betrag von 2,5 Millionen Euro je 
Schadenereignis, ist seine Haftung unabhängig davon, wie viele Ansprüche aus einem Schadenereignis erhoben 
werden, außerdem begrenzt höchstens auf 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis oder 2 Sonderziehungsrechte für 
jedes Kilogramm der verlorenen und beschädigten Güter, je nachdem, welcher Betrag höher ist; bei mehreren 
Geschädigten haftet der Spediteur anteilig im Verhältnis ihrer Ansprüche. 


